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Bebauungsplan Nr. 2/I „Ringpromenade“,  

Abwägung 
 
 

Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Ergebnisse der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange sowie der öffentlichen Auslegung. Zu den vorgebrachten Stellungnahmen wer-
den im Anschluss daran die Abwägungsvorschläge dargestellt. 

1. Verfahrensablauf 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in ihrer Sitzung am 29.06.2011 die öffentli-
che Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 2/I „Ringpromenade“ beschlossen. 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes ist nach der Bekanntmachung im Amtsblatt 04/2011 der 
Stadt Hennigsdorf am 06.08.2011 in der Zeit vom 15.08.2011 bis einschließlich zum 16.09.2011 erfolgt. 
Den von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist im Rahmen 
ihrer Beteiligung mit Schreiben vom 04.07.2011 der Entwurf des Bebauungsplanes nebst Begründung 
sowie bei ausgewählten Trägern nebst Bodengutachten und schalltechnischem Gutachten übersandt 
worden. Es wurde Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 09.08.2011 gegeben.  

2. Ergebnis der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgeführt, 
die im Verfahren beteiligt worden sind. Aus der Tabelle ist des Weiteren ersichtlich, ob eine Stellung-
nahme abgegeben worden ist und ob diese Anregungen oder Hinweise ohne Abwägungsrelevanz enthal-
ten. 

Sofern Stellungnahmen abgegeben worden sind und in der entsprechenden Spalte bei „Anregungen“ 
und „Hinweisen ohne Abwägungsrelevanz“ keine Kennzeichnung erfolgt ist, wird der vorgelegten Pla-
nung entweder ausdrücklich zugestimmt oder aber es wird darlegt, dass durch die Planung Belange der 
jeweiligen Behörde bzw. des jeweiligen sonstigen Trägers öffentlicher Belange nicht berührt werden. 

Die Hinweise ohne Abwägungsrelevanz werden von der Verwaltung zur Kenntnis genommen und fließen 
ggf. in den Vollzug des Bebauungsplanes ein. Zu den Stellungnahmen mit Anregungen (linke Seitenhälf-
te) werden nachfolgend Abwägungsvorschläge unterbreitet (rechte Seitenhälfte). 
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Übersicht über die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

 
Träger öffentlicher Belange / Nachbarge-
meinden/Bürger, Betroffene 

Straße  PLZ Ort beteiligt  
keine  

Anregungen 
Anregungen 

Hinweise  
ohne Abwä-

gungsrelevanz 

keine  
Stellung-
nahme 

1 Berliner Verkehrsbetriebe BVG Holzmarktstraße 15 - 17 10179 Berlin 04.07.2011       X 

2 
Bezirksamt Reinickendorf  
Abt. Bauwesen, Stadtplanungsamt  

Eichborndamm 215-239 13437 Berlin 04.07.2011       X 

3 
BVVG Bodenverwertungs- und  
Verwaltungsgesellschaft GmbH 

Schönhauser Allee 120 10437 Berlin 04.07.2011 01.08.2011       

4 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfle-
ge und Archäologisches Landesmuseum, Abt. 
Bodendenkmalpflege/ Archäologisches Landes-
museum 

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 
Zossen /  
OT Wünsdorf 

04.07.2011     19.07.2011   

5 
Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpfle-
ge, Abt. Praktische Denkmalpflege  

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 
Zossen /  
OT Wünsdorf 

04.07.2011 02.08.2011       

6 
Deutsche Post Real Estate Germany GmbH 
NL Berlin Abt. Bauen   

Dessauer Straße 5 10963 Berlin 04.07.2011       X 

7 Deutsche Telekom AG Netzproduktion GmbH                                PF 2 29 14526 Stahnsdorf 04.07.2011     25.07.2011   

8 EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH Hauptstraße 21 16547 Birkenwerder 04.07.2011        X 

9 E.ON edis AG Postfach 14 43 15504 Fürstenwalde/Spree 04.07.2011     07.11.2011   

10 Evangelische Kirchengemeinde Dorfstraße 9 16761 Hennigsdorf 04.07.2011       X 

11 Gemeinde Oberkrämer   Perwenitzer Weg 2 16727 Oberkrämer 04.07.2011 03.08.2011       

12 Gemeinde Schönwalde-Glien Sebastian-Bach-Str. 10-12 14621 Schönwalde - Glien 04.07.2011       X 

13 
Kreisverband der Garten und Siedlerfreunde 
Oberhavel e. V. 

Weimarer Str. 35 16547 Birkenwerder 04.07.2011       X 

14 Landesamt für Bauen und Verkehr Lindenallee 51 15366 Hoppegarten 04.07.2011 29.07.2011       

15 
Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirt-
schaft und Flurneuordnung, Landentwicklung 
und Flurneuordnung 

Fehrbelliner Straße 4 e 16816 Neuruppin 04.07.2011 05.08.2011       

16 
Landesbetrieb Straßenwesen 
Niederlassung Eberswalde 

Postfach 10 01 47 16201 Eberswalde 04.07.2011     29.07.2011   
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Träger öffentlicher Belange / Nachbarge-
meinden/Bürger, Betroffene 

Straße  PLZ Ort beteiligt  
keine  

Anregungen 
Anregungen 

Hinweise  
ohne Abwä-

gungsrelevanz 

keine  
Stellung-
nahme 

17 
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und  
Verbraucherschutz Regionalabteilung West 

Seeburger Chausee 2 14476 Potdam 04.07.2011     05.08.2011   

18 
Landkreis Oberhavel Dezernat II, 
 FD Rechtliche Bauaufsicht/Planung    

Adolf-Dechert-Straße 1 16501 Oranienburg 04.07.2011   
04.08.2011 
10.10.2011 

    

19 
Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 

PF 60 07 52 14411 Potsdam 04.07.2011 09.08.2011       

20 
Ministerium für Umwelt, Gesundheit und  
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg  
Abt. IV Naturschutz 

Postfach 60 11 50 14473 Potsdam 04.07.2011       X 

21 
NBB Netzgesellschaft 
Berlin-Brandenburg GmbH & Co. KG 

An der Spandauer Brücke 10 10178 Berlin 04.07.2011 18.07.2011      

22 Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH Annahofer Straße 1a 16767 Germendorf 04.07.2011       X 

23 
Osthavelländische Trinkwasserversorgung  
und Abwasserbehandlung GmbH       

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee 04.07.2011   02.08.2011     

24 
OWA GmbH als Betriebsführer des Eigenbetrie-
bes Abwasserbeseitigung der Stadt Hennigsdorf 

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee 04.07.2011   02.08.2011     

25 
Polizeipräsidium Potsdam  
Schutzbereich III Oberhavel  

Postfach 10 01 32 16515 Oranienburg 04.07.2011       X 

26 
Regionale Planungsgemeinschaft  
Prignitz-Oberhavel      

Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin 04.07.2011 25.07.2011       

27 Stadt Hohen Neuendorf Oranienburger Straße 2 16540 Hohen Neuendorf 04.07.2011 15.07.2011       

28 Stadt Velten Rathausstr. 10 16727 Velten 04.07.2011       X 

29 Stadtwerke Hennigsdorf Rathenaustr. 4 16761 Hennigsdorf 04.07.2011       X 

30 Verbundnetz Gas AG Maximilianallee 4 04129 Leipzig 04.07.2011 01.08.2011      

31 Vodafone AG & Co. KG Region Nord - Ost    Attillastraße 61 - 67 Gebäude E 12105 Berlin 04.07.2011 07.07.2011       

32 
Zentraldienst der Polizei 
Abt. Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Hauptallee 116/8 15806 
Zossen /  
OT Wünsdorf 

04.07.2011     02.08.2011   
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind im Rahmen der Durchführung von Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind im Rahmen der Durchführung der Erschließungsarbeiten zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind im Rahmen der Durchführung der Erschließungsarbeiten zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungsnahme Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anforderungen an den passiven Schallschutz sind über die bestehenden textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes bereits berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser soll auf den Baugrundstücken 
zur Versickerung gebracht werden. 
 
Für das in den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Oberflächenwasser bestehen bereits ge-
genwärtig Leitungen zur Aufnahme der Oberflächenwassers. Die erneute Beantragung der was-
serrechtlichen Erlaubnisse zur Einleitung in das Grundwasser, das Hafenbecken sowie den Ha-
velkanal ist mit Schreiben vom 14.09.2011 erfolgt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
Belange der unteren Wasserbehörde 
 
 
 
Der zuständige Trinkwasserversorger und Abwasserbeseitigungspflichtige wurde im Rahmen 
der Trägerbeteiligung beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind im Rahmen der Durchführung der Baumaßnahmen zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die erneute Beantragung der wasserrechtlichen Erlaubnisse ist mit Schreiben der Stadt Hen-
nigsdorf vom 14.09.201 erfolgt. Mit Schreiben vom 10.10.2011 hat die untere Wasserbehörde 
dem Bebauungsplan aus wasserwirtschaftlicher Sicht zugestimmt. 
Oberflächenwasser, das auf den im Bebauungsplan festgesetzten Baugrundstücken anfallt, 
kann und soll aufgrund der bestehenden Bodenverhältnisse auf den Baugrundstücken selbst zur 
Versickerung gebracht werden. Zusätzliche Einleitungen von Oberflächenwasser in den Regen-
wasserkanal aufgrund dieses Bebauungsplanes erfolgen nicht. 
 
 
 
 
 
 
Belange des vorbeugenden Brandschutzes 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belange der unteren Bodenschutzbehörde 
 
 
 
 
 
Die entsprechenden Textpassagen in der Begründung wurden angepasst. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
Zwischen der unteren Bodenschutzbehörde und dem Entwickler der Baugrundstücke fand am  
12.08.2011 ein Abstimmungsgespräch hinsichtlich des Umgangs mit den festgestellten Boden-
verunreinigungen auf den Flurstücken 845 (neu 1220 bis 1230), 851 (neu 1231 bis 1253), 862 
(neu 1265 bis 1271) und 472 (neu 1254 bis 1264).  
 
Danach ist Folgendes festgelegt worden: 
� Auf den Flächen M und N (Flurstücke 1220 bis 1253) besteht kein weiterer Untersuchungs-

bedarf, weil im Rahmen der Bauvorbereitung eine flächenmäßige Auffüllung bis 20 cm unter 
Straßenniveau (ca. 1,00 m) erfolgt. 

� Generell erfolgt auf den Flächen M, N und L (Flurstücke 1220 bis 1271) ein Bodenaus-
tausch im Bereich der Baufenster mit dem Ziel der Baugrundverbesserung (Auffüllung). 

� Für die Fläche L (Flurstücke 1254 bis 1271) erfolgt ein zusätzlicher Bodenaustausch im Be-
reich der Parzellen 41 bis 46 (Flurstücke 1262,1263, 1265 bis 1269) bei PAK-Gehalten > 13 
mg/kg TS. Der Austausch wird bis um Ende der Auffüllung mit einem Durchmesser von 2 m 
um die entsprechenden Bohrpunkte vorgenommen. 

� Es wird empfohlen, diese bauvorbereitenden Maßnahmen, die gleichzeitig der Beseitigung 
und Sicherung der Altlastenverdachtsfläche dienen, noch vor Einreichung von Bauanträgen 
zu realisieren. 

Anforderungen an weitere Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren 
wurden nicht definiert. Die Sicherstellung der Einhaltung der oben benannten Abstimmungen er-
folgt letztlich im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. 
 
Belange der Abfallwirtschaftsbehörde 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen der Durchführung der Erschließungsarbeiten berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
Für die „Sackgasse Lindenring“ ist festzustellen, dass die dort bestehenden Erschließungsanla-
gen bereits bestehen und nicht erweitert werden sollen, da die vorhandenen Erschließungsanla-
gen für die Befahrung mit PKW ausreichend dimensioniert sind. Eine städtebaulich akzeptabler 
Ausbau der bestehenden Umfahrungen könnte nur unter Einbeziehung des Flurstück 861 erfol-
gen; hier ist aber nicht davon auszugehen, dass die dort bestehende Eigentümerschaft einer 
Flächeninanspruchnahme zustimmen würde, da sie selbst keinerlei Vorteile von einem mögli-
chen Ausbau hätte. 
 
Die Sicherstellung der Abfallentsorgung wird über die Möglichkeit gewährleistet, im Eckbereich 
Lindenring / Sackgasse entsprechende Stellflächen für die 6 Abfallbehältnisse zu schaffen, die 
dann an den Abfuhrtagen dort zur Abholung bereit gestellt werden können. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Schreiben vom 25.08.2011 hat die OWA bestätigt, dass die rechtliche Sicherung der Leitun-
gen auf den Flurstücken 845 (neu 1220 bis 1230) und 851 (neu 1231 bis1253) über privatrechtli-
che Regelungen und Dienstbarkeiten erfolgen wird und eine Erweiterung der Leitungsrechte im 
Bebauungsplan nicht erforderlich ist. 
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Stellungnahme Mit Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise sind durch den Vorhabenträger im Vorfeld der Bauantragsstellung zu berücksichti-
gen. 
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3. Ergebnis der Öffentlichen Auslegung 

Die Möglichkeit der Sichtung der ausgelegten Unterlagen im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde 
von insgesamt 8 Bürgerinnen und Bürgern bzw. deren Vertretern wahrgenommen. Im Zuge der Ausle-
gung wurden insgesamt 4 Stellungnahmen abgegeben. 

Zu den Stellungnahmen mit Anregungen (linke Seitenhälfte) werden nachfolgend Abwägungsvorschläge 
unterbreitet (rechte Seitenhälfte). 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
 
 
Stellungnahmen, die die Buslinie 136 betreffen. (Die Stellungnahmen werden nachfolgend 
noch im Einzelnen aufgeführt) 

 
Stellungnahme der Verwaltung zur Buslinie 136 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass der Bebauungsplan Nr. 2/I keine Festsetzungen über den 
Verlauf einer Buslinie oder die Verortung von Haltestellen trifft. Vorgenannte Regelungen sind 
nicht Gegenstand des Festsetzungskataloges des Baugesetzbuches.  
Die Aufnahme eines Hinweises zur Buslinie 136 in die Begründung zum Bebauungsplan (Kapitel 
A.3.4) erfolgte, um potentielle Erwerber von Grundstücken im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes über diesbezüglich bestehende Ziele der Stadt umfassend zu informieren und 
den Bürgerinnen und Bürgern so eine umfassende Entscheidungsgrundlage im Hinblick auf den 
Erwerb eines Grundstücks zu geben. Da es sich aber nicht um planungsrelevante Informationen 
handelt, wurde die entsprechende Passage aus der Begründung gestrichen. 
Entsprechend den vorigen Ausführungen sind die vorliegenden Anmerkungen, 
Unterschriftslisten und Stellungnahmen zu dieser Thematik im Rahmen der bauleitplanerischen 
Abwägung NICHT zu berücksichtigen, da es sich hierbei nicht um einen bauplanungsrechtlich 
relevanten Sachverhalt handelt. Trotzdem hat sich die Verwaltung entschlossen, im Rahmen der 
Abwägung einige Erläuterungen zu dieser Thematik vorzulegen. 
 
Durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf wurde ein Beschluss zur 
strategischen Verkehrsentwicklungsplanung für die Stadt Hennigsdorf gefasst. Bestandteil der 
strategischen Verkehrsentwicklungsplanung ist unter anderem das Ziel der Verbesserung des 
ÖPNV-Angebotes in Hennigsdorf. Hierzu ist zum Beispiel die Verbesserung des ÖPNV-
Angebotes in den westlich gelegenen Wohngebieten Hennigsdorfs zu zählen, ebenso insgesamt 
eine Verbesserung und Optimierung des Angebotes an sich sowie weiter eine Erhöhung der 
Akzeptanz des Angebotes.  
Für den Bereich Nieder Neuendorf bzw. das Wohngebiet Havelpromenade ergeben sich hieraus 
u.a. die Ziele der Verbesserung der Taktfrequenz der Linie 136 und die Verbesserung der 
ÖPNV- Erschließung der westlichen Teil des Wohngebietes Havelpromenade sowie der „Blu-
mensiedlung“. Vorgenannte Wohngebiete befinden sich derzeit in nicht attraktiver Entfernung 
zur Bushaltestelle „Havelpromenade“ an der Dorfstraße. Die dadurch bestehenden weiten Wege 
zu der Haltestelle stellen insbesondere für ältere und gehandicapte Teile der Bevölkerung ein 
Hindernis für die eigentlich gewünschte Benutzung des ÖPNV dar. 
Eine Attraktivierung und Optimierung des ÖPNV-Angebotes könnte durch die Ergänzung der 
bislang bestehenden Führung der Linie 136 um eine Schleife (über Ringpromenade und 
Ahornring) durch das Wohngebiet Havelpromenade und der Ergänzung des Haltestellennetzes 
in diesem Bereich erreicht werden. Hervorzuheben ist, dass es sich hierbei NICHT um eine 
Verlagerung handelt, sondern um eine Ergänzung des bestehenden Liniennetzes. Die 
Haltestellen Dorfstraße und  Havelpromenade bleiben unverändert bestehen. 
 
Im Ergebnis der zwischenzeitlichen Abstimmungen innerhalb der Verwaltung sowie dem 
Verkehrsunternehmen ist allerdings absehbar weder der Bedarf noch die Möglichkeit der 
Erweiterung der Buslinie gegeben. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle in der Stellungnahme vorgebrachten Anmerkungen und Hinweise haben keinen baupla-
nungsrechtlichen Bezug. Sie sind daher in der Abwägung nicht zu berücksichtigen. 
 
Zu den Fragen 1, 2 und 4 ist mit Schreiben vom 16.09.2011 eine gesonderte Antwort des Fach-
dienstes Öffentliche Anlagen erfolgt. 
 
Zur Frage 3 ist festzustellen, dass die Untergliederung der planungsrechtlich festgesetzten öf-
fentlichen Verkehrsflächen nicht Bestand der Festsetzungen ist (siehe auch Hinweis Nr. 5). Da-
von auszugehen ist aber, dass im Bereich der Ringpromenade aufgrund der veränderten bauli-
chen Konzeption eine Veränderung der Lage von Parktaschen und Zufahrten erfolgen wird. 
Hierzu ist auch mit gesondertem Schreiben vom 12.09.2011 informiert worden  
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Stellungnahme Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben aufgeführte Stellungnahme der Verwaltung zur Buslinie 136. 
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Stellungnahme Abwägung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe oben aufgeführte Stellungnahme der Verwaltung zur Buslinie 136. 
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Stellungnahme Abwägung 

 

 
 
Zu Punkt 1: 
 
Siehe oben aufgeführte Stellungnahme der Verwaltung zur Buslinie 136. 
 
 
Zu Punkt 2: 
Der Standort für die Anordnung von Wertstoffsammelcontainern wurde vor dem Hintergrund  
gewählt, dass in dem dicht besiedelten Wohngebiet „Havelpromenade“ bislang keine entspre-
chenden Standorte vorhanden sind. Der Standort weist mit einer Entfernung von mindestens 20 
Metern zur vorhandenen und geplanten Bebauung ausreichende Abstände auf und befindet sich 
zentral im Wohngebiet. 
 
Der in der Stellungnahme vorgeschlagene Standort auf dem Parkplatz neben der Badestelle ist 
aus folgenden Gründen abzulehnen: 
� Lage im Landschaftsschutzgebiet 
� Die Nutzung widerspricht der Prägung der Landzunge als Erholungsschwerpunkt 
� Durch das Aufstellen von Sammelcontainern würde die Anzahl der Stellplätze reduziert 

werden. 
� Der Standort ist nur für einen geringen Teil der Bewohner des angrenzenden Wohngebie-

tes in akzeptabler Entfernung zu erreichen. 
Der Anregung kann im Rahmen der Abwägung somit nicht gefolgt werden. 

 


